
Verordnung des Senats, mit der die Verordnung über einen Studienplan 

für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

geändert wird 

 

Aufgrund des § 25 Abs 1 Z 10 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 3/2019, wird verordnet: 

Die Verordnung des Senats über einen Studienplan für das Bachelorstudium Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften, Mitteilungsblatt Nr. 30 vom 30. Jänner 2019, zuletzt geändert 

durch die Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 25 vom 18. März 2020, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 7 Abs 4 wird die Wortfolge „der Spezialisierung Wirtschaftsmathematik, der 

Spezialisierung International Business Communication“ durch die Wortfolge „einer 

Spezialisierung“ ersetzt. 

 

2. Der Überschrift des § 13 wird die Wortfolge „und Spezialisierungen“ angefügt und § 13 

Abs 4 und 5 entfallen. § 13 Abs 3 lautet: 

„(3) Im Studienzweig Betriebswirtschaft kann statt einer der beiden Speziellen 

Betriebswirtschaftslehren eine Spezialisierung im Umfang von 20 ECTS-

Anrechnungspunkten und 10 Semesterstunden absolviert werden. Die Liste der 

wählbaren Spezialisierungen und deren Aufbau ergibt sich aus Anhang II.“ 

 

3. In § 14 Abs 1 bis 4 wird der Ausdruck „Anhang II“ durch den Ausdruck „Anhang III“ 

ersetzt. 

 

4. In § 15 Abs 5 wird die Wortfolge „entweder die Spezialisierung Wirtschaftsmathematik 

oder die Spezialisierung International Business Communication“ durch die Wort- und 

Zeichenfolge „eine Spezialisierung gemäß § 13“ ersetzt. 

 

5. § 15 Abs 6 und 7 entfallen und der bisherige Abs 8 erhält die Absatzbezeichnung „(6)“. 

 

6. In § 18 Abs 4 wird nach dem Wort „Wirtschaftsmathematik“ die Wort- und Zeichenfolge 

„gemäß Anhang II“ eingefügt, § 18 Abs 5 entfällt und der bisherige Abs 6 erhält die 

Absatzbezeichnung „(5)“. 

 

7. Dem § 23 wird folgender Abs 5 angefügt: 

„(5) Die Änderungen dieser Verordnung in der Fassung des Mitteilungsblattes Nr. 41 

vom 25. Juni 2020 treten mit 1. Oktober 2020 in Kraft.“ 

 

8. Nach § 24 wird folgender § 25 samt Überschrift eingefügt: 

„§ 25 Sonderbestimmung aufgrund von COVID-19 
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(1) Abweichend von § 17 lit a können Studierende, die für ein Auslandssemester im 

Wintersemester 2020/21 nominiert wurden und die aufgrund von COVID-19 dieses 

Auslandssemester nicht antreten und nicht verschieben können, das 

Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Studienzweig 

Internationale Betriebswirtschaft, auch ohne Nachweis einer Auslandserfahrung 

gemäß § 17 lit a abschließen.  

(2) Diese Bestimmung gilt auch für Studierende des Bachelorstudiums Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften, Studienzweig Internationale Betriebswirtschaft, gemäß 

der Verordnung über einen Studienplan für das Bachelorstudium Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften, Mitteilungsblatt Nr. 18 vom 1. Februar 2012, zuletzt 

geändert durch Verordnung Mitteilungsblatt Nr. 40 vom 27. Juni 2018.  

(3) Diese Bestimmung tritt mit 1. Oktober 2020 in Kraft und mit 30. September 2021 

außer Kraft.“ 

 

9. Der bisherige Anhang II erhält die Bezeichnung „Anhang III“ und nach Anhang I wird 

folgender Anhang II eingefügt: 

„Anhang II 

 

Aufbau der Spezialisierungen gemäß § 13: 

 

 

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ECTS-
Anrechnungspunkte 

SSt  Prüfungsart 

Kurs I 8 4 PI  

Kurs II 4 2 PI 

Kurs III 4 2 PI  

Kurs IV 4 2 PI  

 

Wirtschaftsmathematik 

 

 

Bezeichnung der Lehrveranstaltung ECTS-
Anrechnungspunkte 

SSt  Prüfungsart 

Kurs I 4 2 PI 

Kurs II 4 2 PI 

Kurs III 4 2 PI 

Kurs IV 4 2 PI 

Kurs V 4 2 PI 

 
Health and Social Policy 

International Business Communication“ 
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